
331

Dornbirner

Emeindrblart.

Sisgen saen Gontag.— Preit gunstheig 1. — dul hehonsodeng 1. 60), heser Aanmen 2 15. — Sinschalungen
kosten 5 kr. der Zeilenraum und sind bis spätestens Freitag mittags kostenfrei ins Gemeindeamt zu bringen.

Sonntag, 4. October 1896.Nr. 40. 27. Jahrg.

ventuell auch den Landsturmmeldeblatt=Coupon mit¬Kundmachungen.
zubringen.3. Die im Bereiche der obigen politischen Bezirksbehörde

Nachdem im Bulletin Nr. 17 über die ansteckenden Krank¬ heimatberechtigten, abwesenden Meldepflichtigen erstatter
heiten der Hausthiere in der Schweiz vom 1.—15. September hre Meldung persönlich wie folgt:

a) In den im Reichsrathe vertretenen König¬d. J. die Maul= und Klauenseuche in der ganzen Schweiz als völlig
reichen und Ländern: bei der Gemeindevorstehungerloschen ausgewiesen ist, findet die k. k. Statthalterei das mit

(Gemeindevorsteher), Meldeamte 2c. des Aufenthaltortes;Kundmachung vom 25. November 1893 Z. 28.518 erlassene

in den Ländern der ungarischen Krone: beiVerbot der Einfuhr von Klauenthieren aus der Schweiz nach b)
der hiezu bestimmten politischen Behörde;Tirol und Vorarlberg außer Kraft zu setzen. in Bosnien und der Hercegowina: beim nächstenDies wird mit dem Beifügen zur allgemeinen Kenntnis
dortländigen Bezirksamte (Bezirks=Expositur, Stadtmagi¬gebracht, dass die Einfuhr von Klauenthieren aus der Schweiz
trat Sarajevo) des Aufenthaltortes;nunmehr gegen die bisher vorgeschriebene thierärztliche Controle

im Limgebiete: bei dem etwa im Aufenthaltorte oderd)statthaft ist.
diesem zunächst befindlichen Militär=Stations=Commando;Innsbruck, am 24. September 1896.

im Auslande: bei der etwa im Aufenthaltorte oderK. K. Statthalterei für Tirol und Vorarlberg.
diesem zunächst befindlichen k. und k. Vertretungsbehörd
(Botschaft, Gesandtschaft, Consulat 2c.) —zu dem vonKundmachung, diesen Behörden angegebenen Zeitpunkte.

In den im Punkte 3 c), d) unde) angeführtenbetr. die Meldepflicht von Landsturmpfl ichtigen.
Fällen kann die bezügliche Meldung*) schriftlich oder1. Auf Grund des § 27 des Gesetzes vom 10. März 1895,
mündlich bei der betreffenden Meldestelleerfolgen.betreffend das Institut der Landesvertheidigung für die ge¬

5. Landsturmpflichtige, welche sich zum Waffendienste
ürstete Grafschaft Tirol und das Land Vorarlberg, und des

oder zu jedem Dienste im Landsturme ungeeignet halten, habenGesetzes vom 10. Mai 1894, betreffend die Meldepflicht von
dies gelegentlich der Vorstellung (Meldung) anzuzeigen.

Landsturmpflichtigen der im Reichsrathe vertretenen Königreiche 6. Die mit Seereise=Bewilligungen versehenen melde¬
und Länder mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg, haben pflichtigen Landsturmmänner können die vorgeschriebene Mel¬
sich diejenigen Landsturmpflichtigen, welche Angehörige des Heeres, — mündlich oder schrift¬dung — zur anberaumten Zeitder Kriegsmarine, Landesschützen (Landwehr) (einschließlich deren

lich auch durch Verwandte, Angehörige oder BevollmächtigteErsatzreserven) oder der Gendarmerie waren, sowie sonstige
bei der Gemeindevorstehung der Heimatsgemeinde bewirken.Landsturmpflichtige, welche für den Fall der Aufbietung des

7. Kranke, deren Transportunfähigkeit glaubwürdigLandsturmes zu besonderen Dienstleistungen designiert und zu nachgewiesen ist, können ihre Meldungen, unter Anschlusssolchem Zwecke mit Widmungskarten betheilt werden und sich
des Landsturmpasses, beziehungsweise des militärischen Ent¬m Bereiche des obigen politischen Bezirkes auf¬ lassungs=Documentes (Legitimations=Documentes), bei der Melde¬

halten, am Montag, den 12. bezw. Dienstag, den
— zur anberaumten Zeit — durch Angehörige oder Be¬stelle13. October 1896, mit ihrem Landsturmpasse, be¬

vollmächtigte mündlich oder schriftlich anbringen lassen.ziehungsweise militärischem Entlassungsdocu¬
8. Die schriftlichen Meldungen, welchen der Landsturm¬mente, im Gemeindeamte Dornbirn II. Stock

pass, beziehungsweise das militärische Entlassungs=DocumentThüre Nr. 14 persönlich vorzustellen, beziehungsweise zu
oder — nach den Bestimmungen des Punktes 2 — ein anderesmelden.
Legitimations=Document und eventuell der etwa in HändenDiejenigen Meldepflichtigen, welche wegen unüberwindlicher
habende Landsturmmeldeblatt=Coupon beizuschließen ist, habenHindernisse oder glaubwürdig nachgewiesener, äußerst dringender
alle im Landsturmmeldeblatte vorkommenden Daten zu enthalten.und unausschiebbarer Familien= oder persönlicher Verhältniss

am vorstehenden Tage sich nicht vorstellen konnten, haben die Zu den schriftlichen Meldungen können auch „Landsturmmelde¬
Vorstellung am 20. October d. Is. bei der obigen Meldestelle blätter“ benützt werden, welche bei der Gemeindevorstehung

des Aufenthaltortes unentgeltlich bezogen werden können (§ 7nachzutragen.
der Vorschrift, betreffend die Meldepflicht von Landsturmpflich¬2. Meldepflichtige, welche aus irgend einer Ursache nicht
tigen).im Besitze ihres Landsturmpasses, beziehungsweise ihres mili¬

Landsturmpflichtige, welche mit Widmungskarten, beziehungs¬tärischen Entlassungs=Documentes (Abschied, Certificat, Be¬

weise mit Landsturm=Enthebungs=Certificaten betheilt oder ohnescheinigung 2c.) sind, haben ein anderes, ihre Identität be¬
glaubigendes Document, als: Tauf= (Geburts=), Heimatschein, Anmerkung: *) Meldungen sammt deren Beilagen zu Evidenz¬
Arbeitsbuch 2c. und die etwa in Händen habende Widmungs¬ wecken sind stempel= und portofrei, wenn sie (auf der Adresse) die Be¬

zeichnung: „Ueber ämtliche Aufforderung“ erthalten.karte, das Landsturm=Enthebungs=Certificat,


